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Versorgung ein, nur'daß es hier keinen äußerlich in die

Erscheinung tretenden Mangel zu beseitigen, sondern vielmehr einem
zu großen Konsum entgegenzutreten galt. Da die Ermahnungen
der Kommandantur an die Bevölkerung, im Fleischverbrauch spar¬

samer zu sein, ohne Erfolg geblieben waren, legte die Kommandantur
Ende Januar dem Handel mit Fleisch gewisse Beschränkungen auf.
Sowohl aus Gründen der allgemeinen Gesundheitspflege, wie auch

unr eine genauere Kontrolle des gesamten städtischen Fleischver¬

brauchs zu gewinnen, wurde durch Gouvernementsbefehl vom

28. Januar 1915 eine besondere Fleischbeschau eingeführt.
Das gesamte für den menschlichen verbrauch bestimmte Vieh durfte
nur mehr in dem städtischen Schlachthof nach vorhergegangener
Untersuchung durch einen deutschen Tierarzt geschlachtet werden.

Nach der Schlachtung mußte dann das Fleisch nochmals durch einen

französischen Tierarzt daraufhin geprüft werden, ob es mit dem

Fleischbeschaustempel versehen und dem Handel zugeführt werden

durfte. Das frühere Verbot der Einfuhr frischen Fleisches wuroe
am 9. Februar 1915 aufgehoben für Fleischstücke, die mit dem

Beschaustempel eines französischen oder belgischen Schlachthofes ver¬

sehen waren.
Als dann Ende Februar das Generalgouvernement von

Belgien ein allgemeines Ausfuhrverbot für Lebensmittel aus

Belgien erlassen hatte, schritt die Kommandantur zu einer

allgemeinen Rationierung des Fleischverbrauches
der Zivilbevölkerung von Lille. Durch Befehl vom 1. März 1915

wurde die Wocheneinfuhr auf 70 000 KZ Fleisch für den Bedarf der

Zivilbevölkerung der Stadt und der Vororte festgesetzt, und zwar

für den Tag auf 2000 KZ Schweinefleisch und 8000 KZ Rindfleisch.
Jede Mehreinfuhr wurde beschlagnahmt.

3. Die neutralen Hilfskomitees.
Inzwischen drängten die Verhandlungen über eine Versor -

gung der Stadt durch das neutrale Ausland immer

mehr ihrer endgültigen Entscheidung entgegen. Der Bitte der Stadt
Lille an den Schweizer Bundesrat Ende November 1914

hatten sich noch rund 700 Gemeinden des besetzten Frankreichs an¬

geschlossen. Der Bundesrat war sofort in Verhandlungen mit dem

französischen Staatsministerium eingetreten, worauf Viviani die

Senatoren Gentilliez und Touron aus St. Quentin, die sich in Paris
aufhielten, damit beauftragte, die Verpflegungslage in den von den

deutschen Truppen besetzten Gebieten zu untersuchen und mit der

Schweiz die Bestimmungen festzulegen, unter denen die Verpflegung
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